 01 
An das Bezirksgericht LINZ

4020 Linz, Fadingerstraße 2
 A 
EXEKUTIONSMITTEL:

 21  Forderungsexekution nach § 295 EO


 10  Fahrnisexekution


 42  Räumungsexekution
 B 
ANGABEN ZUM ABBUCHUNGS- UND EINZIEHUNGSVERFAHREN:

Gebühreneinzug: Gebühren von Konto im Anschriftscode einziehen
 02 
PARTEIEN UND DEREN VERTRETERINNEN/VERTRETER:

Betreibende Partei:


Kunz & Kaiser Immobilien GmbH, 4040 Linz, Freistädterstraße 49

Vertreterin/Vertreter der betreibenden Partei:


Mag. August Obernhuber, Rechtsanwalt, 4040 Linz, Hauptstraße 46, Code Y159237


Verpflichtete Partei:


JINDRICHHOFER Tamino, geb. 1.9.1990, Angestellter, 4020 Linz, Salzburger Straße 308

 03 
WEGEN:

Betriebener Anspruch, Währung: 


Räumung (Streitwert nach RATG € 1.000,00 / GGG € 750,00)



Mietzins (Streitwert nach RATG € 951,18 / GGG € 951,18)



Gesamt (Streitwert nach RATG € 1.951,18 / GGG € 1.701,18)
 04 
Gilt bei Rechtsanwältin/Rechtsanwalt oder Notar/in:

Vollmacht wurde erteilt, einschließlich der Vollmacht, den hereinzubringenden Betrag entgegenzunehmen. Gemäß § 19a RAO wird die Bezah​lung der Kosten zu Handen der/des Vertreterin/Vertreters der betreibenden Partei/Parteien begehrt.
 05 
Bankdaten:

IBAN: AT901500000123456789, BIC: OBKLAT2L

Als Exekutionsgericht hat das unter Feldgruppe 01 bezeichnete Gericht einzuschreiten.
 06 
EXEKUTIONSMITTEL – ANTRÄGE:

FAHRNISEXEKUTION [10]

Die Exekution auf bewegliche Sachen der verpflichteten Partei wird zur Hereinbringung der in Feldgruppe 07 genannten Forderung, der in Feldgruppe 08 bezeichneten Kosten sowie der in Feldgruppe 09 bezeichneten Kosten dieses Antrags beantragt.


FORDERUNGSEXEKUTION NACH § 295 EO [21]

Die Exekution auf die sich aus der Auskunft des Dachverbands der Sozialversicherungsträger ergebenden Arbeitseinkommen oder sonstigen Bezüge der verpflichteten Partei wird zur Hereinbringung der in Feldgruppe 07 genannten Forderung, der in Feldgruppe 08 bezeichneten Kosten sowie der in Feldgruppe 09 bezeichneten Kosten dieses Antrags beantragt.


RÄUMUNGSEXEKUTION [42]


Die zwangsweise Räumung des in Feldgruppe 10 Punkt 8. angeführten Ob​jekts sowie Bestimmung der Kosten dieses Antrags wird beantragt.

 07 
EXEKUTIONSTITEL – Hereinzubringende Forderung:

Art des Titels: Versäumungsurteil


Behörde/Notarin/Notar: Bezirksgericht Linz


Datum des Titels: 11.1.2021

Aktenzeichen: 95 C 52/20x

Vollstreckbarkeitsbestätigung vom: 9.3.2021

Kapitalforderung, Währung: € 951,18

Zinsen:  J  Zinsen pro Jahr 




4% Zinsen aus je € 317,06 seit 1.11.2020, 1.12.2020 und 1.1.2021

Kosten, Währung: € 482,47

Zinsen aus den Kosten: 4% Zinsen aus € 482,47 seit 11.1.2021
 09 
KOSTEN DES EXEKUTIONSANTRAGS:

Antrag TP 2
€
72,50

120% Einheitssatz
€
87,00

ERV-Erhöhungsbetrag
€
4,10


20% Umsatzsteuer
€
32,72

Pauschal- und Vollzugsgebühr
€
117,50

Summe
€
313,82
 10 
ERGÄNZENDE ANGABEN:

1. DRITTSCHULDNER/IN


RECHTSGRUND DER FORDERUNG:


 A  Arbeitseinkommen oder sonstige Bezüge nach § 290a EO – beschränkt pfändbar (Tabellen 1)


3. Exekutionsvollzug mit Beteiligung

  B  


8. EXEKUTIONSOBJEKT BEI RÄUMUNGSEXEKUTION: 

Wohnung Nr. 41 im 4. Stock des Hauses Salzburger Straße 308, 4020 Linz, mit ca. 37,52 m², bestehend aus Vorraum, Küche, Bad/WC und 1 Wohn​raum

13. Juli 2021     

Mag. August Obernhuber

Datum und Unterschrift/en oder Zeichen der betreibenden
Partei/en oder Vertreterin/Vertreter der betreibenden Partei/en
